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ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Milglü!d der World Medicul Associalion 

IAn das 

Bundesministerium fil:r' Arbeit und 
Soziales WIEN,I., 

WEIHBURGGASSE 10 - 12 

Stubenring 1 POSTANSCHRIFT: 

1010 Wien POSTFACH 213 
1011 WIEN 

L _I 

Unser Zeichen Ihr Schreiben vom 

~.D/Hu/195?/8? 13.Juli 198? 
Ihr Zeichen Wien 

28.September 198? 

Betrifft: 

Zl.40.0~6/12-1/198? 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beratung, Betreuung und 
besondere Hilfe fil:r' behinderte und hilfsbedürftige Menschen 
(Bundesbehindertengesetz - BBG.) - Stellungnahme der ~sterrei­
chischen Arztekammer 

---------------------------------~----------------------------

Zu o.a.Gesetzesentwurf erlaubt sich die ~sterreichische Arztekammer 
fo 1gendermaßen Ste l lung zu nehmen: 

Gemäß der §§ 10 ff des Entwurfes soU ein Bundesbeimt zur Beratung 

und in weiterer Folge zur Bearbeitung von Fragen der Behinderten­

politik beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales erY'ichtet werden. 

Die Aufgabenstellung des Bundesbeirates und die vielfältigen medizinischen 

Probleme bei der Behindertenbetreuung und Beratung ergeben aus unserer 

Sicht die Berechtigung und Notwendigkeit zur Mitarbeit der ~sterreichischen 
APztekammer in diesem Gremium. Die ~sterreichische APztekammer ersucht 

daher die§§ 10ff des vorliegenden Entwurfes dahingehend abzuändern, daß 

auch die ~sterreichische APztekammer als vorschZags- und stimmberechtigtes 
Mitglied in dieses Gremium aufgenommen wird. 

Ebenso sollte dem im § 34 vorgesehenen Kuratorium der Fonds zur besonderen 

Hilfe für behinderte Menschen ein stimmberechtigter Vertreter der ~sterrei­
chischen APztekammer angehBren. 

§ 22 des Entwurfes regelt die Arbeit von mobilen und ständigen Beratungsstellen. 

Da diese Tätigkeiten bereits dzt. zum Teil von niedergelassenen Ärzten erbracht 

werden und eine Zusammenarbeit mit diesen Beratungsstellen sicherlich sinnvoll 

ist, sollte nach Ansicht der ~sterreichischen APztekammer diese Zusammenarbeit 

bitte wenden! 
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in den Gesetzestext eingearbeitet werden. 

AbschZießend erZauben wir uns noch auf ein sprachZiches ProbZem in den §§ 18 ff 
hinzuweisen. In diesen Bestimmungen wird der Ausdruck "der SoziaZ-Service" 

verwendet. Nach Ansicht der ~sterreichischen Arztekammer k8nnte hier sicherZiah 

eine sprachZich richtige und treffendere deutsche Bezeichnung gefunden werden. 

~ __ ~Mit vorzUgZicher Hochachtung 

fi.1·L 
.• Dr.Mic-tCi Neumann 
Präsident 
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